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PETERSHAGEN/EGGERSDORF 
DEN 20.01.2024 JAHRGANG 35 NR. 01/2024

06/49/356/23
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Petershagen/
Eggersdorf beschließt, den vorliegenden Entwurf der 
Haushaltssatzung der Gemeinde Petershagen/Eggers-
dorf für das Haushaltsjahr 2024 einschließlich aller ein-
gebrachten Anlagen (Vorbericht, Gesamtergebnisplan, 
Gesamtfinanzplan, Ergebnisentwicklung, Übersicht 
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraus-
sichtlich fällig werdenden Auszahlungen, Verbindlichkei-
tenübersicht, Rücklagen- und Rückstellungsübersicht, 
Übersicht über die Sonderposten und Erträge aus der 
Auflösung von Sonderposten, Übersicht über die Erträ-
ge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen und 
Sozialtransferleistungen, Stellenplan, Budgetübersicht) 
zu bestätigen.

06/49/357/23
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Petershagen/
Eggersdorf beschließt die Neufassung des Straßen-
bauprogramms 2020/28, Teil A „Bau von unbefestigten 
Anliegerstraßen“ sowie die Erweiterung um die Jahres-
scheibe 2029.

Der Teil C Straßenbeleuchtung soll analog zum Teil B 
Gehwegbau aus der Beschlusslage des Straßenbaupro-
gramms herausgenommen werden, um einen flexiblen 
Umgang damit gewährleisten zu können.

06/49/358/23
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Petershagen/
Eggersdorf beschließt, die in der Anlage dargestellte öf-
fentliche und private Verkehrsfläche (Planstraße im Gel-
tungsbereich des Bebauungsplanes „Friedhofstraße/
Birkeneck“) als „Am Alberthain“ zu benennen

06/49/359/23
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Petershagen/
Eggersdorf beschließt, im Ergebnis einer öffentlichen 
Wahl Herrn Marco Rutter als Vertreter der Gemeinde Pe-
tershagen/Eggersdorf im Wasser- und Bodenverband 
„Stöbber-Erpe“ zu bestellen.

Haushaltssatzung
der Gemeinde Petershagen/Eggersdorf
für das Haushaltsjahr 2024

Auf Grund des § 67 der Kommunalverfassung des 
Landes Brandenburg wird nach Beschluss der Gemein-
devertretung vom 21.12.2023 folgende Haushaltssat-
zung erlassen:

§ 1
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

Beschlussprotokoll der 
49. Sitzung der Gemeindever- 
tretung der Gemeinde  
Petershagen/Eggersdorf 
vom 21. Dezember 2023.

öffentlicher Teil
06/49/353/23
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Petershagen/
Eggersdorf beschließt, den vorliegenden geprüften Jah-
resabschluss der Gemeinde Petershagen/Eggersdorf 
für das Haushaltsjahr 2022 zu bestätigen.

06/49/354/23
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Petershagen/
Eggersdorf beschließt, den Bürgermeister gemäß § 82 
Abs. 4 der Brandenburgischen Kommunalverfassung 
(BbGKVerf) für den Jahresabschluss 2022 zu entlasten.

06/49/355/23
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Petershagen/
Eggersdorf beschließt, den vorliegenden Entwurf des 
Maßnahmeplans zum Haushalt für die Jahre 2024 bis 
2027 zu bestätigen.
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4. Die Wertgrenzen, ab der eine Nachtragssatzung 
zu erlassen ist, werden bei:

a) Entstehung eines Fehlbetrages auf 500.000 EUR
 und
b) bei bisher nicht veranschlagten oder zusätzlichen 

Einzelaufwendungen oder Einzelauszahlungen 
auf 250.000 EUR

festgesetzt.
§ 6

entfällt

§ 7
entfällt

Petershagen/Eggersdorf, den 22.12.2023

Marco Rutter
Bürgermeister

Bekanntmachungsanordnung
Die vorstehende Haushaltssatzung der Gemeinde Pe-
tershagen/Eggersdorf für das Haushaltsjahr 2024 und 
der Finanzplan für den Planungszeitraum 2024 – 2027 
wurden von der Gemeindevertretung auf ihrer Sit-
zung am 21.12.2023 unter den Beschlussnummern 
06/49/355/22 und 06/49/356/22 beschlossen.
Die vorstehende Haushaltssatzung für das Jahr 2024 
der Gemeinde Petershagen/Eggersdorf wird gemäß §§ 
3 (3) und 67 (5) der Kommunalverfassung des Landes 
Brandenburg in der gültigen Fassung öffentlich bekannt 
gemacht.
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von 
Verfahrens- oder Formvorschriften, die in der Kommu-
nalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf) 
enthalten oder aufgrund der BbgKVerf erlassen worden 
sind, beim Zustandekommen dieser Satzung unbeacht-
lich sind, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres nach der 
öffentlichen Bekanntmachung der Satzung schriftlich 
gegenüber der Gemeinde unter der Bezeichnung der 
verletzten Vorschrift und der Tatsache, die den Mangel 
ergibt, geltend gemacht worden ist.
Dies gilt nicht, wenn eine vorgeschriebene Genehmi-
gung fehlt. Bei einer Verletzung von landesrechtlichen 
Verfahrens- oder Formvorschriften über die öffentliche 
Bekanntmachung gilt dies nur dann, wenn sich die Be-
troffenen aufgrund der tatsächlich bewirkten Bekannt-
machung in zumutbarer Weise verlässlich Kenntnis von 
dem Satzungsinhalt verschaffen konnten.
Gemäß § 67 (5) BbgKVerf wird darauf hingewiesen, 
dass jeder in die Haushaltssatzung und ihre Anlagen 
während der Dienststunden im Rathaus OT Eggersdorf, 
Am Markt 11, 15345 Petershagen/Eggersdorf Einsicht 
nehmen kann.

Petershagen/Eggersdorf, den 22.12.2023

Marco Rutter
Bürgermeister

§ 2
Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investi-
tionsförderungsmaßnahmen werden nicht festgesetzt.

§ 3
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen 
zur Leistung von Investitionsauszahlungen und Auszah-
lungen für Investitionsförderungsmaßnahmen in künf-
tigen Haushaltsjahren (Fälligkeit 2025-2027) wird auf 
14.674.950 EUR festgesetzt.

§ 4
Die Steuersätze für die Realsteuern werden für das 
Haushaltsjahr wie folgt festgesetzt:
1. Grundsteuer

a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe
 Grundsteuer A) 200 v.H.
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) 385 v.H.

2. Gewerbesteuer 310 v.H.

§ 5
1. Die Wertgrenze, ab der außerordentliche Erträ-

ge und Aufwendungen als für die Gemeinde von 
wesentlicher Bedeutung angesehen werden, wird 
auf 250.000 EUR festgesetzt.

2. Die Wertgrenze für die insgesamt erforderlichen 
Auszahlungen, ab der Investitionen und Investiti-
onsfördermaßnahmen im Finanzhaushalt einzeln 
darzustellen sind, wird auf 50.000 EUR festge-
setzt.

3. Die Wertgrenze, ab der überplanmäßige und au-
ßerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen 
der vorherigen Zustimmung der Gemeindevertre-
tung bedürfen, wird auf 20.000 EUR festgesetzt.
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 (Postanschrift) 
 schriftlich eingereicht werden.

4. Besondere Anzeigepflicht für Listenvereini-
gungen

 Die Absicht, sich zu einer Listenvereinigung zu-
sammenzuschließen, ist dem Wahlleiter für die 
Gemeinde Petershagen/Eggersdorf durch die 
für das Wahlgebiet zuständigen Organe aller am 
Zusammenschluss Beteiligten spätestens bis 
zum Donnerstag, den 04. April 2024, 12:00 
Uhr, schriftlich anzuzeigen. 

 Die Erklärung der an dem Zusammenschluss be-
teiligten Gruppierungen muss bei Parteien oder 
politischen Vereinigungen von mindestens zwei 
Mitgliedern des für das Wahlgebiet zuständigen 
Vorstands, darunter der oder dem Vorsitzenden 
oder einer Stellvertreterin oder einem Stellvertreter, 
bei Wählergruppen von der oder dem Vertretungs-
berechtigten der Wählergruppe unterzeichnet sein.

5. Einreichung von Wahlvorschlägen
 Wahlvorschläge zur Wahl der Gemeindevertre-

tung der Gemeinde Petershagen/Eggersdorf kön-
nen nur als wahlgebietsbezogene Wahlvorschlä-
ge, d.h. für das gesamte Wahlgebiet (Gemeinde 
Petershagen/Eggersdorf) eingereicht werden. 

6. Inhalt der Wahlvorschläge
6.1 Die Wahlvorschläge sollen nach dem Vordruck-

muster der Anlage 5a zu § 32 Absatz 1 Satz 1 
BbgKWahlV eingereicht werden. Sie müssen ent-
halten

a) den Familiennamen, die Vornamen, den Be-
ruf oder die Tätigkeit, den Tag der Geburt, den 
Geburtsort, die Staatsangehörigkeit und die An-
schrift einer jeden Bewerberin und eines jeden 
Bewerbers in erkennbarer Reihenfolge,

b) als Wahlvorschlag einer Partei oder politi-
schen Vereinigung den vollständigen Namen 
der einreichenden Partei oder politischen Vereini-
gung und, sofern sie eine Kurzbezeichnung ver-
wendet, auch diese; der im Wahlvorschlag ange-
gebene Name der Partei oder politischen Vereini-
gung muss mit dem Namen übereinstimmen, den 
diese im Lande führt,

c) als Wahlvorschlag einer Wählergruppe den 
Namen der einreichenden Wählergruppe und, so-
fern sie eine Kurzbezeichnung verwendet, auch 
diese; aus dem Namen muss hervorgehen, dass 
es sich um eine Wählergruppe handelt; der Name 
und die etwaige Kurzbezeichnung dürfen nicht 
den Namen von Parteien oder politischen Vereini-
gungen oder deren Kurzbezeichnung enthalten,

d) als Wahlvorschlag einer Listenvereinigung 
den Namen der Listenvereinigung und, sofern sie 
eine Kurzbezeichnung verwendet, auch diese; zu-
sätzlich sind die Namen und, sofern vorhanden, 
auch die Kurzbezeichnungen der an ihr beteiligten 
Parteien, politischen Vereinigungen und Wähler-
gruppen anzugeben,

e) den Namen des Wahlgebietes.

BEkAnntmAchUnG

des Wahlleiters zur Wahl der Gemeindevertre-
tung der Gemeinde Petershagen/Eggersdorf 
am 09. Juni 2024
vom 15. Dezember 2023
Gemäß §§ 26 und 64 Absatz 3 des Brandenburgischen 
Kommunalwahlgesetzes (BbgKWahlG) und § 31 Absatz 
2 und 3 der Brandenburgischen Kommunalwahlverord-
nung (BbgKWahlV) mache ich Folgendes bekannt:

I. Wahltermin und Wahlzeit
 Aufgrund der Verordnung über den Wahltag und 

die Wahlzeit der landesweiten Kommunalwahlen 
2024 vom 17. August 2023 (GVBl. II Nr. 52) findet 
die Wahl der Gemeindevertretung der Gemeinde 
Petershagen/Eggersdorf am Sonntag, den 09. 
Juni 2024 in der Zeit von 8:00 bis 18:00 Uhr statt.

II. Aufforderung zur Einreichung von Wahlvor-
schlägen

 Nachdem der Minister des Innern den Wahltermin 
für die vorgenannte Wahl durch Rechtsverordnung 
bestimmt hat, fordere ich gemäß § 31 Absatz 2 
Satz 3 BbgKWahlV auf, die Wahlvorschläge für 
diese Wahlen möglichst frühzeitig einzureichen. 
Ergänzend hierzu weise ich auf Folgendes hin:

1. Anzahl der zu wählenden Gemeindevertrete-
rinnen und Gemeindevertreter 

 Für die Gemeindevertretung der Gemeinde Pe-
tershagen/Eggersdorf sind insgesamt 28 Gemein-
devertreterinnen und Gemeindevertreter zu wählen.

2. Wahlgebiet, Wahlkreise
 Das Wahlgebiet umfasst die Gemeinde Petersha-

gen/Eggersdorf und besteht aufgrund des Be-
schlusses der Gemeindevertretung Petershagen/
Eggersdorf vom 23. November 2023 aus einem 
Wahlkreis, der das gesamte Wahlgebiet umfasst.

3. Wahlvorschlagsrecht und Einreichungsfrist
3.1 Wahlvorschläge können von Parteien, politi-

schen Vereinigungen und Wählergruppen 
sowie Einzelbewerberinnen und Einzelbewer-
bern eingereicht werden. Daneben können Par-
teien, politische Vereinigungen und Wählergrup-
pen auch gemeinsam einen Wahlvorschlag als 
Listenvereinigung einreichen. Sie dürfen sich 
jedoch bei jeder Wahl nur an einer Listenvereini-
gung beteiligen; die Beteiligung an einer Listen-
vereinigung schließt einen eigenständigen Wahl-
vorschlag für dieselbe Wahl aus.

3.2 Die Wahlvorschläge sollten möglichst frühzeitig 
eingereicht werden. Sie müssen spätestens bis zum 

 Donnerstag, den 04. April 2024, 12:00 Uhr,
 bei dem 
 Wahlleiter für die Gemeinde 
 Petershagen/Eggersdorf,
 Am Markt 8, 15345 Petershagen/Eggersdorf 
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der Anlage 7a zu § 32 Absatz 5 Nummer 1 Bb-
gKWahlV abzugeben. Wird der Wahlvorschlag 
von einer Partei eingereicht, hat die oder der Be-
werbende in der Zustimmungserklärung zudem 
ihre oder seine Parteimitgliedschaften anzugeben 
oder zu erklären, dass sie oder er parteilos ist.
Die in Buchstabe a) und c) genannten Vorausset-
zungen gelten ferner für Einzelbewerbende.

7.2 Zur Wählbarkeit
7.2.1 Wählbarkeit von Deutschen
 Gemäß § 11 Absatz 1 BbgKWahlG sind wählbar 

alle Deutschen im Sinne des Artikels 116 Absatz 
1 des Grundgesetzes, die
- am 09. Juni 2024 das 18 Lebensjahr vollendet 

haben und
- seit mindestens drei Monaten im Wahlgebiet 

ihren ständigen Wohnsitz oder gewöhnlichen 
Aufenthalt haben.

 Eine Deutsche oder ein Deutscher ist gemäß § 
11 Absatz 2 BbgKWahlG nicht wählbar, wenn sie 
oder er
- infolge Richterspruchs das Wahlrecht nicht be-

sitzt
- sich aufgrund einer Anordnung nach § 63 in 

Verbindung mit § 20 des Strafgesetzbuches in 
einem psychiatrischen Krankenhaus befindet 
oder

- infolge Richterspruchs die Wählbarkeit oder 
die Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Ämter 
nicht besitzt.

7.2.2 Wählbarkeit von Unionsbürgerinnen und Uni-
onsbürgern

 Wählbar sind gemäß § 11 Absatz 1 BbgKWahlG 
auch alle Staatsangehörigen anderer Mitglied-
staaten der Europäischen Union, die
- am 09. Juni 2024 das 18 Lebensjahr vollendet 

haben und
- seit mindestens drei Monaten im Wahlgebiet 

ihren ständigen Wohnsitz oder gewöhnlichen 
Aufenthalt haben.

 Eine Unionsbürgerin oder ein Unionsbürger ist 
nach § 11 Absatz 3 BbgKWahlG nicht wählbar, 
wenn sie oder er
- infolge Richterspruchs das Wahlrecht nicht be-

sitzt,
- sich aufgrund einer Anordnung nach § 63 in 

Verbindung mit § 20 des Strafgesetzbuches in 
einem psychiatrischen Krankenhaus befindet,

- infolge Richterspruchs die Wählbarkeit oder 
die Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Ämter 
nicht besitzt oder

- infolge einer zivil- oder strafrechtlichen Einzel-
fallentscheidung im herkunfts mitgliedstaat 
die Wählbarkeit nicht besitzt.

7.3 Mit dem Wahlvorschlag ist mir für jede Bewerbende 
und für jeden Bewerbende eine Bescheinigung der 
Wahlbehörde nach dem Vordruckmuster der An-
lage 8a zu § 32 Absatz 5 Nummer 2 BbgKWahlV 
einzureichen, dass die vorgeschlagene Bewerberin 

 Der Wahlvorschlag einer oder eines Einzelbe-
werbenden darf nur die unter Buchstabe a) und 
e) bezeichneten Angaben enthalten.

6.2 Jeder Wahlvorschlag muss mindestens eine Be-
werberin oder einen Bewerber enthalten. Ein 
Wahlvorschlag darf höchstens insgesamt 42 Be-
werberinnen und Bewerber enthalten.

6.3 Daneben soll der Wahlvorschlag Namen, Anschrift 
und Telekommunikationsanschluss der Vertrau-
ensperson und der stellvertretenden Vertrau-
ensperson enthalten. Als Vertrauensperson kann 
auch eine Bewerbende oder ein Bewerbender be-
nannt werden. Soweit gesetzlich nichts anderes 
bestimmt ist, sind nur die Vertrauensperson und 
die stellvertretende Vertrauensperson, jede für sich, 
berechtigt, verbindliche Erklärungen zum Wahlvor-
schlag abzugeben und entgegenzunehmen.

6.4 Der Wahlvorschlag einer Partei oder politi-
schen Vereinigung muss von mindestens zwei 
Mitgliedern des für das Wahlgebiet zuständigen 
Vorstandes, darunter der oder dem Vorsitzenden 
oder einer Stellvertreterin oder einem Stellvertre-
ter, unterzeichnet sein. Der Wahlvorschlag einer 
Wählergruppe muss von der oder dem Vertre-
tungsberechtigten persönlich und handschriftlich 
unterzeichnet sein. Die Vertretungsberechtigung 
ist auf mein Verlangen nachzuweisen. Der Wahl-
vorschlag einer Listenvereinigung muss von 
jeder an ihr beteiligten Partei, politischen Verei-
nigung und Wählergruppe entsprechend unter-
zeichnet sein. Der Wahlvorschlag einer Einzel-
bewerberin oder eines Einzelbewerbers muss 
von dieser oder diesem unterzeichnet sein.

6.5 Wichtige Beschränkungen
 Jede und jeder Bewerbende darf nur auf einem 

Wahlvorschlag für die Wahl zur Gemeindevertre-
tung der Gemeinde Petershagen/Eggersdorf be-
nannt sein. Die Bewerberin oder der Bewerber 
auf dem Wahlvorschlag einer Partei darf nicht 
Mitglied einer anderen Partei sein, die mit einem 
eigenen Wahlvorschlag zu dieser Wahl antritt.

7. Voraussetzungen für die Benennung als Be-
werbende oder Bewerbender

7.1 Die Benennung als Bewerberin oder Bewerber auf 
einem Wahlvorschlag einer Partei, politischen 
Vereinigung, Wählergruppe oder Listenver-
einigung ist an folgende Voraussetzungen ge-
knüpft:

a) Die oder der Bewerbende muss gemäß § 11 
BbgKWahlG wählbar sein.

b) Die oder der Bewerbende muss durch eine 
Versammlung zur Aufstellung der Bewerben-
den gemäß § 33 BbgKWahlG bestimmt worden 
sein (siehe Nummer 8).

c) Die oder der Bewerbende muss der Benennung 
auf dem Wahlvorschlag schriftlich zustimmen. 
Die Zustimmung ist nach dem Vordruckmuster 
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8.5 Zu den Versammlungen sind die Mitglieder, An-
hängerinnen und Anhänger oder Delegierten von 
dem zuständigen Vorstand der Partei oder po-
litischen Vereinigung oder der oder dem Vertre-
tungsberechtigten der Wählergruppe mit einer 
mindestens dreitägigen Frist entweder einzeln 
oder durch öffentliche Ankündigung zu laden.

8.6 Jede stimmberechtigte Teilnehmerin und jeder 
stimmberechtigte Teilnehmer der Versammlung 
ist für die geheime Wahl der Bewerberinnen und 
Bewerber sowie der Delegierten für die Delegier-
tenversammlung vorschlagsberechtigt. Den 
Bewerbenden ist Gelegenheit zu geben, sich und 
ihr Programm der Versammlung in angemessener 
Zeit vorzustellen. In der Versammlung müssen 
sich mindestens drei Mitglieder, Anhängerinnen 
und Anhänger oder Delegierte an der Abstim-
mung beteiligen.

8.7 Über die Mitglieder-, Anhängerinnen- und Anhän-
ger- oder Delegiertenversammlung ist eine nie-
derschrift nach dem Vordruckmuster der An-
lage 9a zu § 32 Absatz 5 Nummer 4 BbgKWahlV 
zu fertigen, die dem Wahlvorschlag beizufügen 
ist. Aus der Niederschrift muss die Art, der Ort 
und die Zeit der Versammlung, die Form der Ein-
ladung, die Anzahl der erschienenen Mitglieder, 
Anhängerinnen und Anhänger oder Delegierten 
sowie das Ergebnis der geheimen Wahl hervor-
gehen. Hierbei haben die Leiterin oder der Lei-
ter der Versammlung und zwei von der Ver-
sammlung bestimmte teilnehmerinnen oder 
teilnehmer an Eides statt zu versichern, dass die 
gesetzlichen Mindestanforderungen an eine de-
mokratische Aufstellung der Kandidatinnen und 
Kandidaten gemäß § 33 Absatz 5 BbgKWahlG 
beachtet worden sind.

9. Unterstützungsunterschriften
9.1 Befreiung von dem Erfordernis von Unter-

stützungsunterschriften
9.1.1 Wahlvorschläge von Parteien und politischen 

Vereinigungen, die am 21. August 2023 auf-
grund eines zurechenbaren Wahlvorschlags im 
20. Deutschen Bundestag oder im 7. Landtag 
Brandenburg durch mindestens eine im Land 
Brandenburg gewählte Abgeordnete oder durch 
mindestens einen im Land Brandenburg gewähl-
ten Abgeordneten oder im Kreistag des Landkrei-
ses Märkisch-Oderland durch mindestens eine 
Kreistagsabgeordnete oder durch mindestens ei-
nen Kreistagsabgeordneten oder in der Gemein-
devertretung der Gemeinde Petershagen/Eggers-
dorf durch mindestens eine Gemeindevertreterin 
oder durch mindestens einen Gemeindevertreter 
seit der letzten Wahl ununterbrochen vertreten 
sind, sind von dem Erfordernis von Unterstüt-
zungsunterschriften befreit. 

9.1.2 Wahlvorschläge von Wählergruppen, die am 
21. August 2023 aufgrund eines zurechenbaren 

oder der vorgeschlagene Bewerber wählbar ist.
 Unionsbürgerinnen und Unionsbürger, die 

schriftlich ihre Zustimmung zur Kandidatur erklärt 
haben, müssen mir mit der Bescheinigung nach 
Satz 1 zusätzlich eine Versicherung an Eides 
statt nach dem Vordruckmuster der Anlage 
8c zu § 32 Absatz 5 Nummer 3 BbgKWahlV über 
ihre Staatsangehörigkeit und darüber vorlegen, 
dass sie in ihrem herkunftsmitgliedstaat nicht 
von der Wählbarkeit ausgeschlossen sind.

8. Zur Aufstellung der Bewerberinnen und Be-
werber gemäß § 33 BbgkWahlG

8.1 Die Bewerbenden einer Partei oder politi-
schen Vereinigung und ihre Reihenfolge müssen 
in einer Versammlung der zum Zeitpunkt ihres Zu-
sammentritts im gesamten Wahlgebiet wahl-
berechtigten Mitglieder der Partei oder politi-
schen Vereinigung in geheimer Abstimmung be-
stimmt worden sein (mitgliederversammlung). 
Dies kann auch durch Delegierte geschehen, die 
von den Mitgliedern (Satz 1) aus ihrer Mitte in ge-
heimer Wahl hierzu besonders gewählt worden 
sind (Delegiertenversammlung). 

8.2 Wenn die Partei oder politische Vereinigung im 
Wahlgebiet keine Organisation hat, können die 
Bewerberinnen und Bewerber sowie ihre Reihen-
folge auch durch die im gesamten Gemeindege-
biet wahlberechtigten Mitglieder der Partei oder 
politischen Vereinigung oder deren Delegierte 
oder durch die für die Wahl zum Kreistag des 
Landkreises Märkisch-Oderland wahlberechtigten 
Mitglieder der Partei oder politischen Vereinigung 
oder deren Delegierte bestimmt werden.

8.3 Die Bewerbenden einer Wählergruppe sowie 
ihre Reihenfolge müssen in einer Versammlung der 
zum Zeitpunkt ihres Zusammentritts im gesam-
ten Wahlgebiet wahlberechtigten Mitglieder der 
Wählergruppe (mitgliederversammlung) oder, 
wenn die Wählergruppe nicht mitgliedschaftlich 
organisiert ist, in einer Versammlung der zum Zeit-
punkt ihres Zusammentritts im gesamten Wahl-
gebiet wahlberechtigten Anhängerinnen und 
Anhänger (Anhängerinnen- und Anhängerver-
sammlung) der Wählergruppe in geheimer Ab-
stimmung bestimmt worden sein.

 Dies kann auch durch Delegierte geschehen, die 
von den Mitgliedern oder Anhängerinnen und 
Anhängern (Satz 1) aus ihrer Mitte in geheimer 
Wahl hierzu besonders gewählt worden sind 
(Delegiertenversammlung). Die Ausführungen 
zu Nummer 8.2 gelten für mitgliedschaftlich or-
ganisierte Wählergruppen entsprechend.

8.4 Die Bewerbenden einer Listenvereinigung 
sowie ihre Reihenfolge müssen in einer gemein-
samen Mitglieder- oder Delegiertenversammlung 
in geheimer Abstimmung bestimmt worden sein; 
im Übrigen gelten die Bestimmungen des § 33 
BbgKWahlG sinngemäß.
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ge 6 zu § 32 Absatz 4 Nummer 3 BbgKWahlV un-
ter Beachtung folgender Vorschriften zu erbringen:

9.2.3 Die Formblätter werden von mir auf Anforde-
rung des Wahlvorschlagsträgers sofort bei 
der Wahlbehörde (Gemeinde Petershagen/Eg-
gersdorf, Am Markt 8, 15345 Petershagen/Eg-
gersdorf, Raum 8.006, Meldeamt) aufgelegt.

 Bei der Anforderung sind Familien- und Vornamen 
sowie Anschrift einer jeden und eines jeden 
Bewerbenden in erkennbarer Reihenfolge 
anzugeben. Daneben ist beim Wahlvorschlag 
einer Partei, politischen Vereinigung, Wäh-
lergruppe oder Listenver einigung deren Name 
und, sofern sie eine Kurzbezeichnung verwendet, 
auch diese, anzugeben.

 Außerdem hat der Wahlvorschlagsträger durch 
schriftliche Erklärung zu bestätigen, dass die Be-
werbenden sowie ihre Reihenfolge gemäß § 33 
BbgKWahlG bestimmt worden sind, oder eine 
Ausfertigung der Niederschrift über die Bestim-
mung der Bewerbenden sowie ihrer Reihen-
folge vorzulegen. Beim Wahlvor schlag einer 
Listenver einigung sind ferner auch die Namen, 
und, sofern vorhanden, die Kurzbezeichnungen 
der an ihr beteiligten Gruppierungen anzuge ben.

 Beim Wahl vorschlag einer oder eines Einzelbe-
werbenden ist die Be zeich nung „Einzel wahl vor-
schlag“ an zugeben.

 Auf Anforderung des Wahlvorschlagsträgers wer-
de ich unter den vorgenannten Voraussetzungen 
auch amtliche Formblätter für die Unterzeich nung 
des Wahlvorschlags  bei einer ehrenamtlichen 
Bürgermeisterin oder einem ehrenamtlichen Bür-
germeister im Land, vor einer Notarin oder einem 
Notar oder bei einer anderen zur Beglaubigung 
ermächtigten Stelle ausgeben.

9.2.4 Wahlvorschläge von Parteien, politischen Ver-
einigungen, Wählergruppen oder Listen-verei-
nigungen dürfen erst nach der Bestimmung der 
Bewerbenden sowie ihrer Reihenfolge nach § 33 
BbgKWahlG unterzeichnet werden. Vorher gelei-
stete Unterstützungsunterschriften sind ungültig.

9.2.5 Eine wahlberechtigte Person darf nur jeweils einen 
Wahlvorschlag für die Wahl zur Gemeindevertre-
tung der Gemeinde Petershagen/Eggersdorf un-
terzeichnen. Hat eine Person für diese Wahl mehr 
als einen Wahlvorschlag unterzeichnet, so sind 
sämtliche von ihr für diese Wahl geleisteten Unter-
stützungsunterschriften ungültig.

9.2.6 Die Wahlberechtigung muss zum Zeitpunkt der 
Unterzeichnung gegeben sein. Die Unterzeich-
nung des Wahlvorschlags durch die Bewerberin-
nen und Bewerber selbst ist unzulässig.

9.2.7 Neben der Unterschrift sind Familien- und Vor-
namen, Tag der Geburt und Anschrift der unter-

Wahlvorschlags im Kreistag des Landkreises Mär-
kisch-Oderland durch mindestens eine Kreistags-
abgeordnete oder durch mindestens einen Kreis-
tagsabgeordneten oder in der Gemeindevertre-
tung Petershagen/Eggersdorf durch mindestens 
eine Gemeindevertreterin oder durch mindestens 
einen Gemeindevertreter seit der letzten Wahl un-
unterbrochen vertreten sind, sind von dem Erfor-
dernis von Unterstützungsunterschriften befreit.

9.1.3 Das Erfordernis von Unterstützungsunterschriften 
gilt ferner nicht für Listen vereinigungen, wenn 
mindestens eine der an ihr beteiligten Gruppierun-
gen wenigstens eine der in Nummer 9.1.1 oder 
9.1.2 genannten Voraussetzungen für die Befrei-
ung von diesem Erfordernis erfüllt.

9.1.4 Wahlvorschläge von Einzelbewerberinnen 
und Einzelbewerbern, die am 21. August 2023 
aufgrund eines Einzelwahlvorschlags im Kreistag 
des Landkreises Märkisch-Oderland oder in der 
Gemeindevertretung der Gemeinde Petershagen/ 
Eggersdorf vertreten sind, sind von dem Erforder-
nis von Unterstützungsunterschriften befreit. 

9.2 Wichtige hinweise
9.2.1 Dem Wahlvorschlag einer Partei, einer politischen 

Vereinigung, einer Wählergruppe, einer Listenver-
einigung, einer oder eines Einzelbewerbenden, 
die oder der nach der vorstehenden Nummer 
9.1 von dem Erfordernis von Unterstützungsun-
terschriften nicht befreit ist, sind mindestens 20 
Unterstützungsunterschriften von im Wahlge-
biet wahlberechtigten Personen beizufügen.

9.2.2 Die persönliche, überprüfbare Unterstützungsun-
terschrift der wahlberechtigten Person ist späte-
stens bis zum 

 mittwoch, den 03. April 2024, 16:00 Uhr, 
bei der
 Gemeinde Petershagen/Eggersdorf,
 Wahlbehörde,
 Am markt 8, 15345 Petershagen/Eggers-

dorf (Raum 8.006, meldeamt)
zu leisten.

Die Unterstützungsunterschrift kann auch bei einer eh-
renamtlichen Bürgermeisterin oder einem ehren-
amtlichen Bürgermeister im Land, vor einer notarin 
oder einem notar oder einer anderen zur Beglaubi-
gung von Unterschriften ermächtigten Stelle ge-
leistet werden. Die hierzu von mir auf Anforderung 
ausgegebenen Unterschriftenlisten (siehe Nummer 
9.2.3) sind der Wahlbehörde (Gemeinde Petersha-
gen/Eggersdorf, Am Markt 8, 15345 Petershagen/Eg-
gersdorf) spätestens bis zum
 mittwoch, den 03. April 2024, 16:00 Uhr, 
vorzulegen.
 Die erforderlichen Unterstützungsunterschriften 

sind auf den von mir aufgelegten oder aus-
gegebenen amtlichen Formblättern für Unter-
schriftenlisten nach dem Vordruckmuster der Anla-
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BEkAnntmAchUnG

des Wahlleiters zur Wahl der Gemeindevertre-
tung der Gemeinde Petershagen/Eggersdorf 
am 09. Juni 2024
von 15. Dezember 2024

Aufruf zu Vorschlägen von mitgliedern für den 
Wahlausschuss
Am 09. Juni 2024 findet die Wahl der Gemeindevertre-
tung der Gemeinde Petershagen/Eggersdorf statt. In 
Vorbereitung dieser bitte ich gemäß § 3 Abs. 1 Satz 1 der 
Brandenburgischen Kommunalwahlverordnung (BbgK-
WahlV) alle im Gebiet der Gemeinde Petershagen/Eg-
gersdorf vertretenen Parteien, politischen Vereinigungen 
und Wählergruppen, mir bis zum 01. Februar 2024 
wahlberechtigte Personen der Gemeinde Petershagen/
Eggersdorf als Beisitzer für den Wahlausschuss vorzu-
schlagen.
Wahlberechtigt ist, wer am Wahltag
1. Deutscher im Sinne des Artikels 116 Absatz 1 des 

Grundgesetzes (Deutscher) oder Staatsangehöriger 
eines anderen Mitgliedstaates der Europäischen Uni-
on (Unionsbürger) ist,

2. das 16. Lebensjahr vollendet hat,
3. im Wahlgebiet seinen ständigen Wohnsitz hat oder 

sich sonst gewöhnlich aufhält und keine Wohnung in 
der Bundesrepublik Deutschland hat 

 sowie
4. nicht nach § 9 vom Wahlrecht ausgeschlossen ist.
Ich weise darauf hin, dass gemäß § 92 Abs. 4 BbgK-
WahlG niemand in mehr als einem Wahlorgan Mitglied 
sein kann. Wahlbewerber, Vertrauenspersonen und 
stellvertretende Vertrauenspersonen für Wahlvorschläge 
scheiden daher mit ihrer schriftlichen Zustimmung zur 
Aufnahme in einen Wahlvorschlag bzw. mit ihrer Benen-
nung als Vertrauensperson in einem Wahlvorschlag als 
Beisitzer des Wahlausschusses aus. 
Die Beisitzer des Wahlausschusses üben ihre Tätigkeit 
ehrenamtlich aus und haben Anspruch auf Zahlung von 
Auslagenersatz und Erfrischungsgeld nach den Rege-
lungen des § 7 der Brandenburgischen Kommunalwahl-
verordnung. Unter den Voraussetzungen des § 92 Abs. 
5 BbgKWahlG kann die Übernahme der ehrenamtlichen 
Tätigkeit abgelehnt werden.

gez.
Torsten Göring
Wahlleiter

Öffentliche Bekanntmachung
der Gemeinde Petershagen/Eggersdorf

Festsetzung der Grundsteuer A und B, der hun-
desteuer durch öffentliche Bekanntmachung für 
das kalenderjahr 2024
Die nachstehenden Abgaben für das Kalenderjahr 2024 
werden in der Gemeinde Petershagen/Eggersdorf durch 

zeichnenden Person sowie das Datum der Unter-
schriftsleistung anzugeben. Die unterzeichnende 
Person hat sich vor der Unterschriftsleistung aus-
zuweisen. Die Zurücknahme gültiger Unterstüt-
zungsunterschriften ist wirkungslos.

9.2.8 Eine wahlberechtigte Person, die wegen einer 
körperlichen Behinderung einer Hilfe bei der Un-
terschriftsleistung bedarf, kann eine Person ihres 
Vertrauens (Hilfsperson) bestimmen, die die Un-
terschriftsleistung vornimmt. Eine wahlberechtigte 
Person, die wegen einer körperlichen Behinde-
rung nicht in der Lage ist, die Wahlbehörde auf-
zusuchen, kann auf Antrag die Unterstützungs-
unterschrift durch Erklärung vor einer oder einem 
Beauftragten der Wahlbehörde ersetzen. Der An-
trag kann bis montag, den 01. April 2024, 16:00 
Uhr, schriftlich bei der Wahlbehörde gestellt wer-
den.

9.2.9 Die Wahlbehörde hat für alle wahlberechtigten Un-
terzeichnerinnen und Unterzeichner, die die Unter-
stützungsunterschrift auf der von mir aufgelegten 
oder ausgegebenen Unterschriftenliste leisten, zu 
vermerken, dass sie im Wahlgebiet zum Zeitpunkt 
ihrer Unterschriftsleistung wahlberechtigt sind. 

10. mängelbeseitigung
 Nach Ablauf der Einreichungsfrist am 04. April 

2024, 12:00 Uhr, können Mängel, die sich auf 
die Zahl und Reihenfolge der Bewerberinnen und 
Bewerber beziehen, nicht mehr behoben und feh-
lende Unterstützungsunterschriften nicht mehr 
beigebracht werden. Das Gleiche gilt, wenn die 
Bewerberin oder der Bewerber so mangelhaft be-
zeichnet ist, dass ihre oder seine Identität nicht 
feststeht. Sonstige Mängel, die die Gültigkeit der 
Wahlvorschläge berühren, können bis zu der Ent-
scheidung über die Zulassung der Wahlvorschlä-
ge (§ 37 Absatz 1 BbgKWahlG) beseitigt werden.

11. Zulassung der Wahlvorschläge
 Der Wahlausschuss beschließt am 05. April 2024 

in öffentlicher Sitzung über die Zulassung der Wahl-
vorschläge. Im Übrigen wird auf § 37 BbgKWahlG 
sowie §§ 38 und 39 BbgKWahlV verwiesen.

III. Vordrucke für die Einreichung von Wahlvor-
schlägen

 Die für die Einreichung von Wahlvorschlägen 
erforderlichen Vordrucke werden von mir be-
schafft und können bei mir angefordert werden. 
Alternativ steht Ihnen der Formularserver unter  
https://doppeldorf.de/hilfe-in-allen-lebenslagen/
wahlen/ zur Verfügung. 

Petershagen/Eggersdorf, den 15. Dezember 2023

gez.
Torsten Göring
Wahlleiter
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Abs.4 Abgabenordnung-AO) Sollten Sie uns ein SEPA-
Lastschriftmandat erteilt haben, werden die Beträge zur 
jeweiligen Fälligkeit von der Gemeindekasse von Ihrem 
Konto abgebucht.

Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen die durch diese Bekanntmachung bewirkte 
Festsetzung der Steuer-bzw. Abgabenbescheide kann 
innerhalb eines Monats nach Veröffentlichung dieser 
Bekanntmachung Widerspruch eingelegt werden. Der 
Widerspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift bei der 
Gemeinde Petershagen/Eggersdorf, Der Bürgermeister, 
Am Markt 8, 15345 Petershagen/Eggersdorf einzulegen.
Einwendungen gegen Ihre Inanspruchnahme als Grund-
steuerschuldner oder die Höhe des Grundsteuermess-
betrages sind beim Finanzamt zu erheben. Ein solcher 
Einspruch, wie auch der Widerspruch bei der Veran-
lagungsbehörde, entbinden Sie bis zur Entscheidung 
über den Rechtsbehelf nicht von der Verpflichtung, die 
festgesetzten Abgaben zu den Fälligkeits-terminen zu 
zahlen (§ 80 Abs. 2 Nr. 1 Verwaltungsgerichtsordnung). 
Deswegen wird auf die Folgen verspäteter Zahlungen 
nochmals hingewiesen

Petershagen/Eggersdorf, den 01.01.2024

gez. Marco Rutter
Bürgermeister

Information zu Holzernte-
arbeiten im Landeswald 
nahe Petershagen Waldsportplatz
Im Bereich Petershagen südlich Waldsportplatz „Wil-
helm- Pieck- Straße; An der Forst; Gasleitung“ werden 
im Zeitraum ab 08. Januar 2024 bis voraussichtlich 31. 
März 2024 Holzerntearbeiten durchgeführt. Auf Grund-
lage des Waldgesetzes für das Land Brandenburg ist 
während der Arbeiten das allgemeine Betretungsrecht in 
den Hiebsflächen eingeschränkt. Flächen, in denen Holz 
gefällt, aufgearbeitet, gerückt und gelagert wird, dürfen 
nicht betreten werden. Waldbesucher werden zu Ihrer 
eigenen Sicherheit um Beachtung von Hinweisschildern 
und Absperrungen gebeten. Der Holzeinschlag dient 
als Waldpflegemaßnahme dem Aufbau einer naturna-
hen Waldstruktur. Für einen, den klimatischen Verände-
rungen besser angepassten Wald. Heimisches Holz aus 
nachhaltiger, PEFC-zertifizierter Forstwirtschaft ist ein 
nachwachsender und klimaneutraler Rohstoff.

Bei Rückfragen: Landesbetrieb Forst Brandenburg; 
Forstbetrieb Hangelsberg; Revier Waldsieversdorf; Re-
vierleiter Torsten Herde; mobil 01734136544

öffentliche Bekanntmachung in der zuletzt veranlagten 
Höhe festgesetzt.

Grundsteuer A und B
Nach der Vorschrift des § 27 Abs. 3 Grundsteuergesetz 
(GrStG) vom 7. August 1973 (BGBl. I S. 965), zuletzt 
geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 30.11.2019 
(BGBl. I S. 1875), wird für diejenigen Steuerschuldner, 
die für das Kalenderjahr 2024 die gleiche Grundsteuer 
wie im Vorjahr zu entrichten haben, als Ersatz für die 
Festsetzung der Grundsteuer durch schriftliche Steu-
erbescheide die Grundsteuer 2024 durch diese öffent-
liche Bekanntmachung in der zuletzt veranlagten Höhe 
festgesetzt. Die Grundsteuer 2024 wird mit den in den 
zuletzt erteilten Grundsteuerbescheiden festgesetzten 
Vierteljahresbeträgen jeweils am 15. Februar, 15. Mai, 
15. August und 15. November 2024 fällig. Für Steuer-
pflichtige, die von der Möglichkeit des § 28 Abs. 3 GrStG 
Gebrauch machen, wird die Grundsteuer in einem Be-
trag am 01.07.2024 fällig. Sollten sich Änderungen bei 
den Besteuerungs- bzw. Bemessungsgrundlagen erge-
ben, werden Änderungsbescheide erteilt, deren Fest-
setzungen dann für das Kalenderjahr 2024 maßgeblich 
sind. Mit dem Tag der öffentlichen Bekanntmachung 
der Steuerfestsetzung treten für die Steuerpflichtigen 
die gleichen Rechtswirkungen ein, wie wenn ihnen an 
diesem Tag ein schriftlicher Steuerbescheid zugegan-
gen wäre. Der Verwaltungsakt gilt am 13.01.2024 als 
bekanntgegeben (§ 122 Abs.4 Abgabenordnung-AO)

hundesteuer
Nach der Vorschrift des § 12 a Kommunalabgabenge-
setz für das Land Brandenburg (KAG) vom 31. März 
2004 (GVBl.I/04, [Nr. 08], S. 174), zuletzt geändert durch 
Artikel 1 des Gesetzes vom 19. Juni 2019 (GVBl.I/19, 
[Nr. 36]) wird für diejenigen Hundesteuerpflichtigen, die 
für das Kalenderjahr 2023 die gleiche Hundesteuer wie 
im Vorjahr zu entrichten haben, als Ersatz für die Fest-
setzung der Steuer durch schriftliche Steuerbescheide 
die Hundesteuer 2024 durch diese öffentliche Bekannt-
machung in der zuletzt veranlagten Höhe festgesetzt.
Die Hundesteuer wird vierteljährlich am 15. Februar, 15. 
Mai, 15. August und am 15. November 2024 mit einem 
Viertel des Jahresbetrages fällig. Hat der Steuerpflich-
tige eine jährliche Zahlungsweise beantragt, so ist die 
Hundesteuer in einem Betrag am 01.07.2024 fällig.
Sollten sich Änderungen bei den Besteuerungs- bzw. 
Bemessungsgrundlagen ergeben, werden Änderungs-
bescheide erteilt, deren Festsetzungen dann für das 
Kalenderjahr 2024 maßgeblich sind. Mit dem Tag der 
öffentlichen Bekanntmachung der Steuerfestsetzung 
treten für die Steuerpflichtigen die gleichen Rechtswir-
kungen ein, wie wenn ihnen an diesem Tag ein schrift-
licher Steuerbescheid zugegangen wäre. Der Verwal-
tungsakt gilt am 13.01.2024 als bekanntgegeben (§ 122 
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